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Aufhebung der Eilsendungen mit Feldadresse

Die Feldpostdirektion hat für
Eilsendungen mit Feldadresse
folgendes präzisiert:

1. Die Verordnung des Bundesra-
tes über den Feldpostdienst vom
21. September 1981 hält fest, der

Feldpostdienst habe die gleichen
Dienstleistungen wie die Zivil-
post zu erbringen, erwähnt aber
bei den Ausnahmen die beson-
deren Leistungen für Eilsen-
düngen. Konkret bedeutete dies,
dass die Poststellen Eilsendun-

gen mit Feldadressen zwar ent-
gegennahmen, die Eilbeförde-
rung aber nur für den zivil-
postalischen Weg bis zur Basie-

rungspoststelle galt. Im Bereich
der Armee wurden diese Sen-

düngen grundsätzlich mit dem

übrigen Postnachschub an die

Empfänger weitergeleitet.

2. Mit dem neuen «Expresskon-
zept» werden Zustellfristen

Das Bundesamt für Betriehe des

Heeres, Sektion Verpflegung,
ruft einmal mehr in Erinnerung,
beim Einkauf durch Selbstsorge
die Orts- und Waffenplatzliefe-
ranten zu berücksichtigen.
Bereits im Januar wurden die
Rechnungsführer entsprechend
orientiert.

V-fe. Trotz entsprechender Aus-
bildung und einschlägiger Wei-
sungen (Ziffern 122 und 121 VR,
Vorschriften über die Lieferung
von Verpflegungsmitteln an die
Truppe vom 1.1.88) kommen uns
leider immer wieder Reklamatio-
nen zu, wonach die Truppe zum
Teil nur wenig Lebensmittel am

garantiert, die für fi/sewr/unge«
mit FeWarfresse nicht eingehal-
ten werden können. Sendungen,
die bei den feldpostalischen
Basierungen nach Abgang der

täglichen Postversorgung ein-
treffen, werden erst am folgen-
den Tag zugestellt, obwohl der
Absender einen Expresszu-
schlag von 8 Franken bezahlen
musste.

3. Als Möglichkeiten werden für
Postsendungen mi7 fe/c/uc/rc.swe

die «A-Post» für Briefe und
«Colis prioritaire» für Pakete

angeboten. Am Schalter aufge-
gebene und entsprechend
gekennzeichnete Sendungen
erreichen die Empfänger am
Folgetag mit der normalen Post-

Versorgung.

4. Eilsendungen, die m/7 einer
7fa.vernen«r/res.se versehen sind,
können wie bis anhin versandt
werden.

Truppenstandort einkauft. Viel-
mehr wird beobachtet, dass zeit-
weise grössere Distanzen mit
Militärfahrzeugen zurückgelegt
werden, um bei einem auswärti-
gen Grossvertciler (Einkaufszen-
trum, Grossisten, Cash-and-Carry
usw.) einkaufen zu können.

Die augenfälligen Vorteile

Mit der Berücksichtigung der Orts-
lieferanten gibt der Rechnungs-
Führer das Geld dort aus, wo die

Truppe auch Umtriebe, Lärm- und
Geruchsimmissionen verursacht.
Zudem werden Lieferanten
berücksichtigt, mit deren Steuer-

gelder die der Truppe zur Verfü-

Konfitüre nun im
1-kg-GIas

V-fe. Auf Wunsch der Truppe
soll die Konfitüre in der 3,75-
kg-Dose durch eine künden-
freundlichere Verpackung er-
setzt werden. Im Laufe des

ersten Halbjahres 1998 wird der

bisherige Artikel aufgebraucht
sein und abgelöst werden. Neu
ins Armeeproviant-Sortiment
wird der Artikel

Konfitüre in Gläsern
(ALN 337-9411)

aufgenommen. Es handelt sich
dabei um eine handelsübliche
Qualität in einer handlicheren
und den heutigen Anforderun-
gen angepassten Verpackung.
Dieser Artikel wird abgegeben

in Cartons zu 6 kg (3 Sorten
zu 2 Gläsern von 1 kg) zum
Preise von 3 Franken/kg.

Es werden vor allem die Sorten
Aprikosen, Erdbeer/Rhabarber
und Vierfrucht aber auch Hirn-
beer sowie Kirschen schwarz zur
Abgabe gelangen.

Da der genaue Zeitpunkt der

Umstellung noch nicht bekannt
ist, ist dieser Artikel bis auf wei-
teres als Konfitüre in Dosen
(ALN 337-9412) zu bestellen.
Die entsprechende Umrechnung
wird durch das AVM Brenzi-
kofen bei Bestellungseingang
vorgenommen.

gung stehende Infrastruktur
erstellt, betrieben und unterhalten
wird.

Als Ortslieferant

gilt jeder in der Standortgemein-
de der Truppe ansässige Anbieter,

Berücksichtigung der Orts- und Waffenplatz-
lieferanten beim Einkauf durch Selbstsorge
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